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Tisch-Vorlage
Federführende Dienststelle:
Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 60/0004/WP18
öffentlich

17.11.2020
FB 60

1. Nachtrag zur Satzung über die Festlegung besonderer Merkmale 
der endgültigen Herstellung für die Erschließungsanlage 
Naumburger Straße
 Ziele:

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
02.12.2020 Bezirksvertretung Aachen-Mitte Anhörung/Empfehlung
16.12.2020 Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen den beigefügten 1. 

Nachtrag zur Satzung über die Festlegung besonderer Merkmale der endgültigen Herstellung für die 

Erschließungsanlage Naumburger Straße zu beschließen. Die Anlage ist Bestandteil dieses 

Beschlusses.

Der Mobilitätsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen den beigefügten 1. Nachtrag zur 

Satzung über die Festlegung besonderer Merkmale der endgültigen Herstellung für die 

Erschließungsanlage Naumburger Straße zu beschließen. Die Anlage ist Bestandteil dieses 

Beschlusses.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt den 1. Nachtrag zur Satzung über die Festlegung besonderer 

Merkmale der endgültigen Herstellung für die Erschließungsanlage „Naumburger Straße“.  Die Anlage 

ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Keupen

Oberbürgermeisterin
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Erläuterungen:
Der in § 1 der Satzung über die Festlegung besonderer Merkmale der endgültigen Herstellung für die 

Erschließungsanlage „Naumburger Straße“ vom 23.09.2020 beigefügte Plan ist fehlerhaft, da die im 

Bebauungsplan 850 I festgesetzte öffentliche Fläche mit der Zweckbestimmung „Parken“ (Flst. 742) 

als Teil der Erschließungsanlage nicht als solche gekennzeichnet ist. 

Mit dem 1. Nachtrag wird der Plan entsprechend angepasst. 

Anlage/n:
Satzungstext


